
31. Dez. 4.

An den

Herrn Präses der Bekenntnissynode der
Deutschon Evangelischen Kirche,

B ad O o y n h a u s e n.

Lieber Herr Vrtlses !

Im Anschloß an mein vorgestriges Schreiben

III , 1 Schluß möchte ich hierdurch für die auf Donnerstag den 3.

Januar 1935 anberaumte Sitzung des Heichsbruderrates zu punkt 6 der

Tagesordnung folgenden Antrag stellen:

Der Reichsbrüderrat wolle beschließen:
1. Auf Grund von Art. 1 dea Vertrages des Jfrsistaates Preußen

&i t den evangelischen Landeskirchen („Der Freiheit, den
evangelischen Glauben zu bekennen und auszuüben, wird der
preußische Staat den gesetzlichen Schutz gewahren") bittet
dar itei chsbruderrat asrrn Professor D. Karl Barth, gegen
daa Urteil der BicaststrafKammer der ;ogierung in Köln bei
dea preußischen Obervorwaltungsgericht in Berlin Berufung
einzulegen.

Der Kelchs bruderrat erklärt, daß jeder unter Anrufung
Gottea geleistete Eid eines evangelischen Christen ein Tun
aussohlieflfc, das v.lder des in der Heiligen Schrift bezeugte
Gebot Gottes ist. Die Freiheit ita Bekennen und Ausübon des
evangelischen Glaubens, de» der preußische Staat den gesetz-
lichen Schutz zu ßewähren̂ sich verpflichtet hat, bedeutet
die Bindung an das ".Vort des Herrn Christas: Gebet dem
Kaiser, was dos Kaisers ist,und Gott, r<aa Gottea ist", und
an die apostolische Auslegung: tli:an uuß Gott mähr gehorchen
dann den .lensehen" und: l(Jederaann sei Untertan der Obrig-
keit, die Gewalt Über ihn hat, Denn es ist keine Obrigkeit,
ohne von Gott; \io aber übrigkeit ist, üie ißt von Gott ver-
ordnet."

2. Sollte die Dienstentlassung van Professor D. Karl Barth
w«en_dle8ejLJBinzi£gn_Vorbehalte8ider für jeden evangeli-
schen Christen bei einea"vöiT ihaTgaf orderten ride notwen-
dig ist, rechts kräftig werden, BÖ begrüßt der ne i o hs bruder-
rat die Gr'indung einer rheiniacb-westfälisohen theologischen
Fakultät fler bekennenden Kirche.

Zu 2) sei folgendes bemerkt. Professor D.

Karl Barth ist uns als Lehrsr der Kirche geschenkt, durch den wir

zu einernouen Besinnung auf Schrift und Bekenntnis gerufen v.urden

und der uns im kirchlichen Kampf unter alieiniger Bindung an den



Herrn christuo "7eg»elsuns gegeben hat. Für den Fall, daß seine

Dienstentlassung rechtskräftig wird, hat er bereite mehrere Berufun-

gen an Schweizer Universitäten in der Hand. i7ir dürfen ihn nbor

nicht ohne »ot, die wirklich swing-md ist, aus Deutschland

hon lassen, v.iirde nun seine Dienstentlasaung wegen des einzigen

bohaltea gesoheben, den jeder ovangoliaeho Christ bei einem von ih.:;

geforderten ido zu .ach- n hat, so -.v'Jrde dos Weiterungen nach rieh

ziehen, -.(i- die Gründung oiner rein Kirchlichen theologische« Fakul-

erfordern. Dafür würde Hheinland und Westfalen der geg. ben«

sein. Die beiden dortigen 2ru..errKte auüten die Gründung ins

Auge fassen, üie mußten aber auch wissen, daß der HeicitBbrudorrat

diese theologische FakultHt als T^kultat d.>r besonnnnden Kirohe an-

erkennt.

Der Vertrag des Freistaats Preußen nit den

evaaselleohan '^andeal-irahen sieht allerdings in Art. ') für jeden

Pfarrer oin aindeatena 3jüarigos theologisohes Studium on oinw

deutschen ataatliohcn .'loohaohul)» vor. Von den 3 vorgeschriebenen

theologischen Umseatern konnten danach nlgo nunHchst nur 2 ceiaestar

an solcher kirchlichen i'okult^'.t aui das votgeschriobeno tlieolocisc!'

...tudiuta in Anrechnung kosraen. EH erhebt sich aber darüber hinaus

die frage, weicht Grundhaltung TUr das theologische Studium an ein

deutsch« staatlichen Hochschule nach Art. 1 des Vertrages selbst-

verständliche Voraussetzung ist und «velohe Folgerungen sich rhetx

wenn diese Vorauasetsung wegfallen sollte.

..it herzllchor Begrüßung

Ihr,Ihnen treu verbundener


